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Gemeinsame Ortsmitte Schallstadt; 
Landessanierungsprogramm (LSP) 
- Grundsatzbeschluss Rathausneubau und weiteres Vorgehen   
 
Auf Basis des nachfolgend abgedruckten Sachverhalts hat der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am 23. Oktober 2012 bei 10 Ja- und 4 Nein-Stimmen folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Gemeinderat hält an seinen im Rahmen des Landessanierungsprogramms formulierten 
Zielen fest und beschließt, dass in die künftige „Gemeinsame Ortsmitte Schallstadt“ der  
Neubau eines Rathauses miteinbezogen werden soll. Das bisherige Rathaus, Kirchstraße 
16, soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Zu gegebener Zeit werden mit möglichen 
Nutzern Gespräche geführt.“  
 
Sachverhalt: 
 
I. Grundsätzliches / Sachstand / Beschlusslage 
 
 

Februar 2005 Die Verwaltung ist beauftragt worden, im Zuge der städtebauli-
chen Projektentwicklung des Areals Ortsmitte (hierzu gehören 
die Grundstücke „Alter Sportplatz“, Flst. Nr. 3563, die beiden 
Grundstücke Flst. Nrn. 4275 und 4285 im Baugebiet „Böttche“, 
sowie das noch nicht bebaute Grundstück Flst. Nr. 3572) die 
beiden gemeindeeigenen Grundstücke Flst. Nrn. 4275 und 4285 
im Baugebiet Böttche vorrangig durch einen Planer untersuchen 
und Vorschläge erarbeiten zu lassen. 

April 2006 Der Gemeinderat hat der vorgestellten Beschlussempfehlung die 
„Neue Ortsmitte Schallstadt“ mit den Zielen  Entwicklungskon-
zept für eine neue Ortsmitte auf dem Alten Sportplatz,  Misch-
konzept für Gemeinbedarf (Kompetenzzentrum), Versorgung / 
Dienstleistungen und Wohnen zugestimmt. Als Aktivitäten be-
schlossen worden sind die Bereiche Städtebauliche, funktionale 
und hochbauliche Gesamt-Projektentwicklung, die vorgezogene 
Entwicklung im Bereich Böttche, die Findung eines Entwick-
lungsträgers, die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die 
Erschließung und Vermarktung. 
 
Anmerkung: Der bestehende Bebauungsplan „Vieh-
weid/Scheuerleweg (rechtskräftig seit August 1986) sieht für das 
Grundstück Flst. Nr. 3563 ein Baufenster für ein Verwaltungsge-
bäude vor. In der Begründung zum Bebauungsplan steht:  
 
 „...... für Gemeindbedarf ausgewiesen ist, auf der das zukünftige Rat-
haus Schallstadt-Wolfenweiler erstellt werden soll.“   
 
Der Bebauungsplan soll für den Bereich des Grundstücks aufge-
hoben werden und durch einen neuen Bebauungsplan, der die 
künftige Bebauung des Grundstücks regelt, ersetzt werden.  

April 2007 Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die Vorberei-
tungsarbeiten zu Phase 1 nach dem Verfahren des LSP in die 
Wege zu leiten, damit ein Aufnahmeantrag gestellt werden kann. 

August 2007 Die Verwaltung ist beauftragt worden, auf der Grundlage des 
vorgestellten  Abgrenzungsbereiches mit der LBBW Immobilien 
Kommunalentwicklung GmbH (KE) und dem Büro Fahle den 
Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm 2008 
zu erarbeiten. 
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September 2007 Die Verwaltung ist beauftragt worden, auf der Grundlage der 
erstellten Grobanalyse für das Jahr 2008 einen Antrag auf Auf-
nahme des Sanierungsgebiets „Ortsmitte Schallstadt“ in das 
Landessanierungsprogramm zu stellen. 

Mai 2008 Die Gemeinde wurde in das Landessanierungsprogramm aufge-
nommen.  

Juni 2008 Das Büro Stadtplaner Fahle und die LBBW Immobilien Kommu-
nalentwicklung GmbH (KE) wurden beauftragt, die erforderlichen 
Arbeiten im Rahmen der  Vorbereitenden Untersuchungen 
durchzuführen. Die Verwaltung ist beauftragt und ermächtigt 
worden, mit dem Büro Stadtplaner Fahle und der KE die ent-
sprechenden Verträge abzuschließen. Weiter ist beschlossen 
worden, die vorbereitenden Untersuchungen auf der Grundlage 
von § 141 BauGB durchzuführen. In diesem Rahmen sollten mit 
Hilfe einer detaillierten städtebaulichen Bestandsaufnahme die 
städtebaulichen Mängel und Missstände ermittelt sowie die Sa-
nierungsziele definiert werden; dies schließt die Ermittlung der 
förderfähigen Kosten ebenso ein wie die vorläufige Festlegung 
des zukünftigen Sanierungsgebiets. Außerdem ist eine informel-
le Beteiligung der betroffenen Eigentümer sowie der öffentlichen 
Aufgabenträger (vgl. §§ 137 - 139 BauGB) erfolgt. Die Abgren-
zung des Untersuchungsgebiets ist in diesem Zusammenhang 
beschlossen und die Verwaltung beauftragt worden, die notwen-
digen Verfahrensschritte einzuleiten. 

Januar 2009 Der Gemeinderat hat die Ergebnisse der Vorbereitenden Unter-
suchung zur Kenntnis genommen und die Satzung für das förm-
lich festzulegende Sanierungsgebiet „Ortsmitte Schallstadt“ und 
die Richtlinien zur Förderung von privaten Modernisierungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen beschlossen. 
 
Anmerkung: Sowohl in der Grobanalyse als auch in der vorberei-
tenden Untersuchung, die der Gemeinderat beschlossen bzw. 
zur Kenntnis genommen hat, sind unter Abschnitt 5 bzw. 6 „Maß-
nahmen im Rahmen des Förderprogramms“ die Ziele im Unter-
suchungsgebiet formuliert, die umgesetzt werden sollen. Unter 
Punkt 1 ist dabei auch der Entwicklungsbereich „Neue Ortsmit-
te/Dorfplatz mit Kompetenzzentrum“ begründet benannt: 
 
„Um den Zusammenschluss von Schallstadt und Wolfenweiler zu ver-
deutlichen, soll eine neue Ortsmitte im Bereich der Freiflächen an der 
Wiesenstraße entstehen. Dort soll ein Gebäude für öffentliche Dienst-
leistungen mit vorgelagertem Dorfplatz errichtet werden, auf dem der 
Wochenmarkt stattfinden kann. Arrondiert wird die Ortsmitte durch 
verschiedene Gebäude, die teilweise im Erdgeschoss auch gewerblich 
genutzt werden können. Ansonsten ist in diesen Gebäuden hauptsäch-
lich Wohnnutzung vorgesehen: im Erdgeschoss barrierefreies Wohnen 
für Senioren oder Familien, in den Obergeschossen verschiedenartige 
Wohnungen, um ein möglichst großes Spektrum an Wohnformen an-
bieten zu können.“ 

Januar 2009 Die Festlegung des Sanierungsgebiets wurde im Mitteilungsblatt  
öffentlich bekannt gemacht.  

März 2009 Die Verwaltung ist vom Gemeinderat beauftragt worden, mit dem 
Lehrstuhl Städtebau und Entwerfen, Professor Dr. Ingenieur 
Helmut Bott, am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart für 
städtebauliche Entwicklungs- und Bebauungsvorschläge eine 
Kooperationsprojekt-Vereinbarung (Studentenwettbewerb neue 
Ortsmitte Schallstadt) abzuschließen. 
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August 2010 Die Verwaltung ist vom Gemeinderat legitimiert worden, für die 
eventuelle gemeinsame Ortsmitte Schallstadt das erforderliche 
Verkehrsgutachten zu beauftragen. Der Gemeinderat hat sich 
mit der Ausstellung des Studentenwettbewerbs (in der Zeit vom 
30. Oktober 2010 bis 08. November 2010) und der öffentlichen 
Präsentation mit Bürgerbeteiligung (am 10. November 2010) 
einverstanden erklärt und beschlossen, nach diesen Veranstal-
tungen die weitere Vorgehensweise für das Projekt "Ortsmitte 
Schallstadt" festzulegen. Die Verwaltung ist gleichzeitig beauf-
tragt worden, die Kosten für ein Rathausneubau und die Sanie-
rung für das bestehende Rathaus in Wolfenweiler zu ermitteln. 

10. November 2010 In der Johann-Philipp-Glock-Halle hat die Ideenwerkstatt stattge-
funden. Auf die zu dieser aktiven Bürgerbeteiligung umfangrei-
che Berichterstattung im Mitteilungsblatt, auf der Homepage der 
Gemeinde und der Presse darf verwiesen werden. 

Oktober 2011 Der Gemeinderat hat das vom Büro Fichtner im September 2011 
erstellte Diskussions- und Arbeitspapier zum Verkehrskonzept 
„Gemeinsame Ortsmitte Schallstadt“ zur Kenntnis genommen. 
Das Verkehrskonzept sollte noch wie folgt ergänzt werden: voll-
ständige Abwicklung des LKW-Verkehrs über die Gewerbestra-
ße; Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Basler Stra-
ße/Scheuerleweg; Einbeziehung der Achse Lindenstra-
ße/Scheuerleweg in die Verkehrsuntersuchung; Optimierung der 
Ausschilderung des Gewerbegebiets; Gestaltung des Bereichs 
zwischen Kirche und Marktplatz nach dem „Shared-Space-
Prinzip“. 
 
Der Gemeinderat hat ebenfalls im Oktober die von Willi Sutter 
aufgestellte Untersuchung zur Erweiterung oder Neubau eines 
Rathauses zur Kenntnis genommen und beschlossen, das Ver-
kehrskonzept und die Untersuchung zur Erweiterung oder Neu-
bau eines Rathauses in einer der nächsten Gemeinderatssitzun-
gen öffentlich vorzustellen, zu diskutieren und weitere Beschlüs-
se hierzu zu fassen.  

Dezember 2011 Der Gemeinderat hat beschlossen, das Verkehrskonzept „Ge-
meinsame Ortsmitte Schallstadt“ und das Ergebnis der Untersu-
chung zur Erweiterung oder Neubau eines Rathauses im Rah-
men einer weiteren Bürgerbeteiligung zur weiteren Entschei-
dungsfindung im 1. Halbjahr 2012 den Bürgern vorzustellen.  

März 2012 Die Verwaltung ist vom Gemeinderat beauftragt worden, eine 
Untersuchung zur Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit in Auftrag 
zu geben, ob die Gemeindeverwaltung unter Einbeziehung des 
Bürger- und Vereinshauses (Kulturhaus) am bestehenden 
Standort belassen werden kann. Basis dieser Untersuchung war 
die vorliegende Raumbedarfsplanung. Die derzeit im Kulturhaus 
stattfindende Nutzung war dabei komplett auszulagern und an-
derweitig anzusiedeln. 
 

Juni 2012 Der Gemeinderat hat die Untersuchung zur Machbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit, ob die Gemeindeverwaltung unter Einbezie-
hung des Bürger- und Vereinshauses (Kulturhaus) am beste-
henden Standort belassen werden kann, zur Kenntnis genom-
men und beschlossen, dass das Ergebnis der oben genannten 
Untersuchung sowohl in der Sitzung des Gemeinderats am     
26. Juni 2012 als auch zusammen mit dem Verkehrskonzept 
„Gemeinsame Ortsmitte Schallstadt“ und dem Ergebnis der Un-



4 

tersuchung zur Erweiterung oder Neubau eines Rathauses beim 
Bürgerdialog am 6. Juli 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den soll. 

6. Juli 2012 Die weitere Veranstaltung zur aktiven Beteiligung der Bürger im 
Rahmen einer Ideenwerkstatt hat stattgefunden. Auch hier darf 
auf die entsprechenden Berichterstattungen im Mitteilungsblatt, 
auf der Homepage der Gemeinde und der Presse verwiesen 
werden.  

 
 
 
II. Rathausgutachten / Gesamtkosten / Finanzierung / Verkehrsgutachten 
 
Rathausgutachten 
 
Im bisherigen Verfahren ist von zwei unabhängigen Fachbüros die Situation untersucht wor-
den. Auf die vorliegenden Gutachten darf verwiesen werden. Dabei ist aufgezeigt worden, 
dass sich eine am Raumbedarf und auf Basis effektiver Verwaltungsabläufe orientierte Um-
setzung am vorhandenen Standort nicht realisieren lässt. Die Frage des Rathauses sollte 
allerdings nicht völlig getrennt von der eigentlichen Aufgabenstellung, der Gestaltung der 
Gemeinsamen Ortsmitte im Rahmen des Landessanierungsprogramms, geführt werden. 
Frage ist primär, ob ein neues Rathaus unter Abwägung aller vorliegenden Erkenntnisse 
Bestandteil der Gemeinsamen Ortsmitte sein und somit in das „Pflichtenheft“ für ein mögli-
ches Wettbewerbsverfahren in einem möglichen weiteren Verfahrensschritt aufgenommen 
werden soll oder nicht.  
 
Es gibt keine Vorlage in der geregelt ist, welchen Raumbedarf kommunale Einrichtungen als 
solche pro Mitarbeiter vorsehen. Die in der Arbeitsstättenverordnung aufgeführten Mindest-
vorgaben werden in weiten Bereichen für realitätsfern (z.B. DIN 4543, notwendige Tischflä-
che 1600 x 800 mm) erachtet. Gleichwohl ist mehrfach dargelegt worden, dass die vorlie-
gende Raumbedarfsplanung hinsichtlich der Bürogrößen nicht zwingend und abschließend 
festgelegt ist, sondern letztlich dann auch von der Detailplanung abhängt. Eine Belegung mit 
einem Mitarbeiter/In pro Raum ist für effektives Verwaltungshandeln grundsätzlich für sinn-
voll erachtet worden. Dies schließt aber, wie auch schon ausgeführt, nicht aus, dass einzelne 
Zimmer auch mit mehreren Personen besetzt werden können. Auch dies ist dann Sache der 
Detailplanung. Allerdings ergeben sich bei der Belegung von Büros mit nur einem Mitarbei-
ter/In u.a. aus datenschutzrechtlichen und arbeitsablauftechnischen Gründen mindestens 
Zwangspunkte beim Bürgermeister, dem Sekretariat des Bürgermeisters, bei den Amtslei-
tungen, im Standes-, Ordnungs-, Melde- und Personalamt, der Bau- und Finanzverwaltung. 
Ein kleines Besprechungszimmer auf jeder Etage ist grundsätzlich für sinnvoll, nicht aber 
zwingend notwendig erachtet worden. Zwei Besprechungszimmer sollten erfahrungsgemäß 
in jedem Fall vorhanden sein. Die in der Raumbedarfsplanung aufgeführten Reserve-
Besprechungsräume im Haupt-, Rechnungs- und Bauamt müssten bei Belegung mit einem 
Mitarbeiter pro Raum allerdings bereits jetzt schon als Büros für (neue, zurück gekehrte oder 
bisher nicht berücksichtige) Mitarbeiter/Innen dienen. Der Raumbedarf sieht (auf Basis der 
Geschossigkeit des jetzigen Rathauses) für jedes Stockwerk einen kleinen Sanitärbereich 
vor. Die Ausgestaltung der Sanitärbereiche ist letztlich von der Geschosszahl eines mögli-
chen neuen Rathauses abhängig, was wiederum Sache einer sich anschließenden Detail-
planung wäre. Derzeit gibt es lediglich im EG einen getrennten (nicht behindertengerechten) 
Sanitärbereich. 
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Gesamtkosten: 
 
Aufgrund bisher nicht vorliegender Planunterlagen wurden die möglichen Gesamtkosten ei-
nes Rathaus-Neubaus von den beauftragten Architekten bisher auf Grundlage der Raumbe-
darfsplanung geschätzt. Sowohl das Büro Stoll als auch das Büro Sutter ermittelten voraus-
sichtliche Gesamtkosten von ca. 2,3 Mio. Euro für die Hochbaumaßnahme. Als Raumbedarf 
wurden hierbei gemäß dem Raumprogramm jeweils 5.000 m3 unterstellt. Bei einer dreige-
schossigen Bebauung ergibt sich hieraus eine Geschossfläche von 420 qm. Als Geschoss-
flächenpreis wurden 1.900 Euro/qm bzw. 460 Euro/ pro m3 umbauter Raum angenommen.  
Der Bau einer Tiefgarage oder weitere Kosten für erforderliche Planungen, Gutachten, Au-
ßenanlagen, Herstellung von Stellplätzen usw. sind in diesem Gesamtbetrag von 2,3 Mio. 
Euro noch nicht berücksichtigt. Weitere öffentliche Nutzungen, die möglicherweise Bestand-
teil eines Rathausneubaus sein sollen, sind ebenfalls nicht berücksichtigt. Nach Berechnun-
gen der Verwaltung müssen bei einem Rathausneubau ca. 22 Stellplätze (1 Stellplatz/30 qm 
Bürofläche) hergestellt werden. Durch den Bau eines Parkplatzes neben der katholischen 
Kirche sowie Ausnutzung der restlichen vorhandenen Flächen ließen sich alle erforderlichen 
Stellplätze oberirdisch herstellen, sodass der Bau einer Tiefgarage nicht zwingend notwendig 
ist. Um einen Überblick über die voraussichtlichen Gesamtkosten zu bekommen, wurden drei 
verschiedene Varianten (ohne Keller, mit Teilunterkellerung, mit Vollunterkellerung, jeweils 
dreigeschossig), jeweils auf Grundlage des o.g. Flächenbedarfs und der o.g. Geschoßflä-
chenpreise bzw. Kosten pro m3 umbauter Raum berechnet. Die Gesamtkosten der verschie-
denen Varianten sind in nachfolgender Tabelle dargestellt. 
 

Variante I Variante II Variante III 

  ohne Keller/Tiefgarage 

Voll-Unterkellerung auf 
der gesamten Fläche 

(420 qm) 
Teilunterkellerung 
 auf ca. 275 qm 

  

Untergeschoss 0 € 1.075.000 € 700.000 € 
  

Erdgeschoss 960.000 € 700.000 € 800.000 € 
  

Obergeschoss 700.000 € 700.000 € 700.000 € 
  

Dachgeschoss 700.000 € 700.000 € 700.000 € 
  

Gesamtkosten 2.360.000 € 3.175.000 € 2.900.000 € 

 
Für ergänzende Arbeiten (Planung, Erstellung von Gutachten, Herstellung der Außenanla-
gen, Erschließung des Grundstücks, Vermessung usw.) fallen voraussichtlich nochmals Kos-
ten von ca. 980.000 Euro an (darin sind bereits 250.000 Euro für einen Marktplatz und eine 
weitere Freifläche enthalten).  
 
Die Gesamtkosten der verschiedenen Varianten belaufen sich somit auf ca. 3,38 Mio. Euro 
(Variante I), ca. 4,15 Mio. Euro (Variante II) bzw. ca. 3,88 Mio. Euro (Variante III). 
 
In der Sitzung erfolgen zur Ermittlung der oben dargestellten Beträge weitere Ausführungen 
entsprechend der dieser Beratungsvorlage beigefügten Anlage 1***. 
 
Der höchstmögliche Betrag von 4,1 Mio. Euro ist im Investitionsprogramm für die Jahre 2011 
– 2015 ab dem Jahr 2013 (s. Haushaltsplan 2012, S. 228) berücksichtigt worden, für den 
Erwerb des notwendigen Inventars wurden weitere 300.000,00 Euro veranschlagt. 
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Finanzierung: 
 
Im Investitionsprogramm für die Jahre 2011 bis 2015 – Haushaltssatzung 2012 ist der Bau 
des neuen Rathauses unter Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP dargestellt. Siehe 
dazu Seite 228 im Haushaltsplan. 
 
Bislang sind die geschätzten Beträge mit 4,1 Mio. € für Baukosten und 300 TEUR für Erwerb 
von beweglichen Sachen veranschlagt. Auf die Baukosten werden aus dem Landessanie-
rungsprogramm Zuschüsse von insgesamt 708.000,00 € erwartet. Unter Berücksichtigung 
weiterer Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum lediglich in den Jahren 2013 und 
2014 Rücklageentnahmen und in 2015 wieder eine Zuführung zur Rücklage vorgesehen – 
siehe Seite 237 im Haushaltsplan 2012.  
 
Da im Haushaltswesen das Gesamtdeckungsprinzip gilt, kann man nicht sagen, wie viel 
Rücklagen speziell für das Rathaus oder andere Maßnahmen verwendet werden. Ebenso 
kann man nicht sagen, dass die Grundstücksverkaufserlöse für bestimmte Maßnahmen ver-
wendet werden. Das heißt, alle Rücklageentnahmen und Verkaufserlöse sind für alle Investi-
tionsmaßnahmen bestimmt. Lediglich die Mittel nach dem Landessanierungsprogramm sind 
zweckgebunden. 
 
Zum Stand der allgemeinen Rücklage siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 auf 
Seite 18.  
 
Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.  Also sind keine Fremdmittel vorgesehen.  
 
Die veranschlagten Grundstücksverkaufserlöse bis 2015 sind allesamt welche aus dem Ver-
kauf von Bauland, das ohnehin zur Vermarktung vorgesehen war. 
 
Es ist natürlich denkbar, dass z.B. auch in späteren Jahren der Verkauf des Rathausgrund-
stücks Kirchstraße 16 in Betracht gezogen wird, um Investitionen zu finanzieren. Verkauf von 
Tafelsilber (im übertragenen Sinne – also Verkauf wertvollen Vermögens) ist bislang im Fi-
nanzplan nicht veranschlagt.  
 
Verkehrsgutachten: 
 
Aufgabenstellung des Verkehrskonzepts „Neue gemeinsame Mitte“ des Büros Fichtner – 
Water & Transportation war, nach einer Verkehrsanalyse für den relevanten Ortsbereich 
Konzepte zu entwickeln, die Ideen und Ziele der „Neuen gemeinsamen Mitte“ aufgreifen, ggf. 
ergänzen bzw. erweitern und miteinander verknüpfen. Als Ergebnis der durchgeführten Ver-
kehrsanalyse wurde in der Konzeptionssitzung des Gemeinderats vom 21. Oktober 2011 
erstmals dargestellt, dass durch die Gemeinsame Mitte eine zusätzliche Verkehrsbelastung 
von ca. 700 Kfz/24 h und durch das Wohngebiet Weiermatten eine zusätzliche Verkehrsbe-
lastung von ca. 600 Kfz/24h erzeugt werden könnte. Es wurde ebenfalls dargelegt, dass die-
se zusätzlichen Verkehrsbelastungen vom vorhandenen Straßennetz aufgenommen werden 
können und die Leistungsfähigkeit angrenzender Knotenpunkte weiterhin gegeben ist. Eine 
endgültige Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen einer Bebauung des Alten Sportplat-
zes und des Wohngebiets Weiermatten und die Entwicklung eines endgültigen Verkehrskon-
zepts sind erst möglich, wenn die dort vorgesehenen Nutzungen bekannt sind. Auf das Ver-
kehrskonzept des Büros Fichtner – Water & Transportation sowie auf die vorgestellten Prä-
sentationen und die hierzu jeweils erfolgten Ausführungen in der Konzeptionssitzung vom 
21. Oktober 2011, der Gemeinderatssitzung vom 13. Dezember 2011 und beim Bürgerdialog 
vom 06. Juli 2012 zu diesem Thema darf verwiesen werden. 
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III. Weiteres Vorgehen 
 
Der Bewilligungszeitraum für den Zuwendungsbescheid ist bis zum 31. Dezember 2016 be-
fristet. Um die im Rahmen des Landessanierungsprogramms zu erwartenden Zuschüsse 
nicht zu verlieren ist es erforderlich, die verfahrensrechtliche Schritte für die Entwicklung der 
angestrebten „Gemeinsame Ortsmitte Schallstadt“ jetzt einzuleiten. Dabei ist es im ersten 
Schritt wichtig zu klären, ob man an den bereits formulierten Zielen festhält und in die Ge-
meinsame Ortsmitte den angedachten Rathausneubau (Kompetenzzentrum) mit einbezieht. 
Diese Grundsatzentscheidung soll in der heutigen Sitzung gefasst werden.  
  
Nach dieser Grundsatzentscheidung sind dann im weiteren Verfahren vom Gemeinderat für 
die Vorbereitung und für die Durchführung eines möglichen städtebaulichen bzw. hochbauli-
chen Wettbewerbs weitere Beschlüsse zu fassen, die die nachfolgend aufgeführten Arbeits-
schritte enthalten:  
 
1.  

a) Entscheidung über die Verfahrensart (Ideen- und/oder Realisierungswettbewerb, 
Mehrfachbeauftragung oder begrenzt offenes Verfahren), auch in Abstimmung mit 
der Architektenkammer BW 

 

Zur Verfahrensart wird vorgeschlagen: 
  

Begrenzt offener Wettbewerb mit ca. 20 Teilnehmern für einen kombinierten Ideen-
 und Realisierungswettbewerb (Ideenteil: Städtebauliche Konzeption, Realisierungs-
teil: Rathaus und öffentliche Freiflächen, insbesondere Rathausplatz). Das heißt, es 
ist eine offene Bewerbung möglich, aus den Bewerbern werden 15 Teilnehmer nach 
bestimmten formalen Qualitätskriterien von einem Gremium ausgewählt, eventuell 
ausgelost. Die städtebauliche Konzeption ist Grundlage für eine spätere Vergabe von 
Teilflächen für den Wohnungsbau an Investoren / Bauträger, das Rathaus wird durch 
einen der Preisträger realisiert. Die Bedeutung der Aufgabenstellung (Gemeinsame 
Ortsmitte mit Rathaus durch einen öffentlichen Auslober spricht eindeutig für dieses 
Verfahren (im Vergleich mit der Mehrfachbeauftragung), da ein solches "Jahrhundert-
projekt" für Schallstadt größtmögliche Angebotsvielfalt, Qualität und Engagement in 
den Beiträgen der teilnehmenden Büros verlangt. Fünf Teilnehmer sollten "gesetzt" 
werden, von denen eine besondere Verbundenheit zur Aufgabenstellung oder eine 
besondere (regionale) Qualität zu erwarten ist. 

 

b) Formulierung eines Entwurfs der Auslobungsunterlagen Teil A Wettbewerbsverfah-
ren, Teil B Aufgabenstellung ("Pflichtenheft", siehe Punkt 2., Seite 8) als Grundlage 
für die Preisrichtervorbesprechung und einen Gemeinderatsbeschluss. 

 
c) Bestimmung des Preisgerichts (vier Sachpreisrichter als Vertreter des Auslobers): 

Bürgermeister und Gemeinderäte sowie deren Stellvertreter, fünf Fachpreisrichter mit 
besonderer fachlicher Qualifikation und Reputation in Architektur/Städtebau und Frei-
raumplanung sowie deren Stellvertreter), Bestimmung von Sachverständigen. 

 

d) Bestimmung der zu beauftragenden bzw. der (im begrenzt offenen Wettbewerb) "ge-
setzten" Büros. 

 

e) Organisation und zeitlicher Ablauf des Verfahrens. 
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2. Die Aufgabenstellung bzw. das städtebauliche, funktionale und architektonische Entwick-
lungsprogramm hat sich im Laufe der bisherigen Diskussionen im Gemeinderat und im 
Rahmen der durchgeführten Bürgerbeteiligungen konkretisiert. Hierzu gehören zusam-
mengefasst: 

  

a) "Marktplatz / Rathausplatz / Dorfplatz" mit begleitenden Grünflächen in der Größen-
ordnung von ca. 2.000 m² (Gesamtfläche Alter Sportplatz ca. 6.000 m²). 

 

b) Wohnungen für (betreutes) Seniorenwohnen und behindertengerechtes Wohnen ein-
schließlich Gemeinschaftseinrichtungen auf einer Fläche von circa 2.000 m². 

 

c) Wohn- und Geschäftshaus (gewerbliche Nutzung und/oder freiberufliche Tätigkeiten 
und Dienstleistungsangebote im EG und "normale" Wohnungen in den Obergeschos-
sen) jenseits der Wiesenstraße im Bereich Böttche (Fläche Parkplatz Böttche 475 m², 
Grundstücke Böttche 789m² und 783 m²). 

 

d) Notwendige Parkierungsflächen auf einer Fläche westlich der Katholischen Kirche.  
 

e) Zusätzliche Freizeit-, Versorgungs- und Dienstleistungsangebote im Bereich des 
Dorfplatzes (z.B. Gastronomie, Information, Kommunikation, Dorfleben ...). 

 

f) Erschließungsflächen für Pkw, Fußgänger, Radfahrer. 
 

g) Weitere Grün- und Gartenflächen 

 

Je nach Beschlusslage würde die Aufgabenstellung noch mit dem Punkt 
 
h) Neues zentrales Rathaus mit mindestens 1.250 m² brutto Geschossfläche auf maxi-

mal drei Geschossen. 
 
ergänzt.  
 

3. Mit der Durchführung des Wettbewerbsverfahrens soll dann das Büro fsp-Stadtplanung, 
Freiburg beauftragt werden. Das Büro soll die Auslobungsunterlagen im Detail ausarbei-
ten, das Preisgericht und die gesetzten Büros bestimmen, das Verfahren mit 
der Architektenkammer abstimmen und ein Preisrichtervorgespräch durchführen. Eine 
inhaltliche Abstimmung der Rahmenbedingungen und  Aufgabenstellung soll in einer öf-
fentlichen Sitzung des Gemeinderats stattfinden. Darüber hinaus sollen für die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans die Verfahrensunterlagen vorbereitet werden.  
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